
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Belegausgabe ab 01.01.2020 Pflicht 

 

Ja, gefühlt passt diese Pflicht, jedem Kunden einen bereits 

ausgedruckten Beleg anzubieten, nicht in die Welt. Die 

Politik ist über die negative Resonanz überrascht und 

verweist auf andere EU-Länder wie beispielsweie 

Österreich, Italien, Portugal, Schweden, Slowenien und 

Tschechische Republik, bei denen die Belegausgabepflicht 

seit Jahren reibungslos funktioniert. Genau das ist der Punkt: 

Deutschland zieht hier nur nach. Es hätte uns gut zu Gesicht 

gestanden, bei aufkommenden bargeldlosen Zahlungen mit 

Handy sogleich von den Kassenherstellern eine Lösung für 

einen elektronischen Beleg zu fordern. Wer mit dem Handy 

bezahlt, wird das sehr aufgeschlossen annehmen. Diese 

Möglichkeit besteht ausdrücklich, ist aber leider nicht 

verpflichtend. 

 

Wir haben bereits mit der November-Ausgabe dieses Rundbriefs hierzu berichtet. Zahlreiche 

Rückfragen zum Thema zeigen, dass wir besser nochmals detaillierter informieren. 
 

Reicht es aus, dem Kunden einen Belegausdruck anzubieten? Klares Nein. Es geht nicht darum, 

lediglich einen Beleg "auf Kundenwunsch" ausdrucken zu können. Sie müssen das tun. 

 

Muss der Kunde den Beleg mitnehmen? Nein. Ihr Team sollte dem Kunden den Beleg auch nicht 

aufdrängen.  

 

Wenn ein Kind bei mir nur einen Lutscher für 55 Cent kauft, kann ich auf den Beleg 

verzichten? Nein. Die Höhe des Zahlbetrages spielt keine Rolle. Pflicht ist Pflicht. 

 

Ein Beleg ist liegen geblieben, kann der nächste Kunde diesen mitnehmen? Die Frage hört sich 

erstmal ein wenig verrückt an. Hierzu hatten wir im Oktober 2010 in der Fachzeitschrift "tankstelle" 

geschrieben. Es geht um strafbaren Beleghandel, für Kassenkräfte wenigstens Beihilfe zum 

(Spesen-) Betrug, strafbar gemäß §§ 263, 27 Absatz1 StGB. Ja, so ein Papierkorb kann wertvoll 

sein, denn bezüglich der Kraftstoffverkäufe kann der Interessent 19% Umsatzsteuer ziehen und 

seine Einkommensteuer reduzieren. Wer Tankungen 1:1 mit seinem Arbeitgeber als Spesen 

abrechnen kann, erhält den vollen Quittungsbetrag erstattet. Jede bar bezahlte Quittung ist also 

richtig wertvoll für Betrüger. 

 

Wohin mit all den nicht mitgenommenen Belegen? Sie werden mit dem Begriff Flaschensammler 

etwas anfangen können. Wundern Sie sich nicht, wenn Damen und Herren im Anzug sich über ihren 

Papiermüll hermachen. So gesehen das andere Ende der Sammlerkette ;-). Schon bei Einführung 

der DS-GVO Datenschutzbestimmungen haben wir uns hierzu Gedanken gemacht. Triftiger ist aber 

der Hinweis auf Belegsammler / Spesenbetrüger. An die Papiertonne gehört ein Schloss. Das ist 

schon allein deshalb sinnvoll, damit sich die Nachbarschaft nicht auf Ihre Kosten entmüllt. 
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Was ist mit Rechnungskunden, müssen diese auch einen Beleg erhalten? Entschiedenes 

vielleicht, ernstgenommen eher "ja" als "nein". Gedruckt wird hier ein Lieferschein. Es gibt gute 

Gründe für und gegen eine Druckpflicht. Es bleibt abzuwarten, was in den nächsten Monaten hierzu 

geschrieben wird. Wahrscheinlicher ist, dass die Lieferscheine zur Gegenkontrolle der späteren 

Rechnung sowieso benötigt werden. 

 

Reicht die Beleganzeige im Kassendisplay nicht aus? Verschiedene Kassensysteme zeigen den 

vollständigen Beleg im Display an. Das kennt man aus dem Lebensmitteleinzelhandel. Dies ersetzt 

den Belegdruck aber nicht.  

 

Eher für Waschstraßen interessant: Ich habe keine elektronische Kasse, muss ich jetzt jedem 

Kunden einen handgeschriebenen Beleg ausgeben? Nein. Es gibt in Deutschland keine Pflicht 

für ein elektronisches Kassensystem. Wer mit einer Geldkassette arbeitet (förmlich: "offene 

Ladenkasse"), erstellt nur auf Kundenwunsch eine Quittung. Das wars. Im Tankstellengeschäft ist 

diese Lösung undenkbar. 

 

 
 

Spannend: Welche Strafen drohen, wenn ich keine Bons ausgebe? Jetzt wird es noch schräger, 

denn im Gesetz sind keine Strafen (Bußgelder oder Ordnungsgelder) vorgesehen. Nach heutigem 

Stand (2. Januar 2020) steht dies fest, muss aber nicht so bleiben. Also viel Wind um Nichts? Das 

Bundesfinanzministerium erklärt hierzu, es "könnte als Indiz dafür gewertet werden, dass den 

Aufzeichnungspflichten nicht entsprochen wurde".  

 

 
 

Hier stellt sich also die Frage, wem fällt dies mit welchen Folgen auf? Naheliegend ist der 

Finanzbeamte, der im Rahmen einer unangemeldeten Kassennachschau vorbeikommt. Was folgt, 

ist der genauere Blick in die Kassenführung, denn dazu laden wir ihn förmlich ein, wenn keine 

Kundenbelege gedruckt werden. Im Prinzip sollte auch dieser Blick zu keinen Problemen führen, 

denn Kassen-IST und Kassen-SOLL werden in einer gut geführten Kasse bis auf 

Trinkgelddifferenzen sehr nahe beieinander liegen. Das ist ihre tägliche Verantwortung, denn als 

Steuerberater können wir hier keinerlei Umbuchungen machen. Geprüft wird Ihre Kassenführung 

durch Datenabruf aus Ihrer Kasse. Nicht etwa das, was wir im Nachgang buchhalterisch daraus 

machen. 
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Fazit: Ist das nun eine schlechte Regelung für Tankstellenbetriebe? 

 

Ganz klares Nein. Wir sollten uns sogar darüber freuen, weil Tankstellen allein durch das 

Agenturgeschäft schon immer eine hohe Buchungssicherheit im Kassenkreislauf hatten. Das sieht 

beim Kiosk oder Bäcker um die Ecke vielleicht etwas anders aus. Die Belegausgabepflicht wird hier 

möglicherweise zu einer fairen Besteuerung dieser Betriebe führen. Das bedeutet automatisch auch 

einen faireren Wettbewerb. Schlägt der Prüfer dort zu, werden Betriebe profitieren, die seriös und 

sauber arbeiten. Jede "Ausnahmeregelung", von der wir jetzt in der Tagespresse lesen, ist damit 

tendenziell nachteilig für uns.  

 

 

 

Team informieren und Schaden begrenzen 
 

Beginnen Sie das neue Jahr mit "guten Vorsätzen". Dazu gehört, dass man miteinander spricht.  

Wir haben den seit vielen Jahren beliebten "Aushang" überarbeitet und um die Belegausgabepflicht 

ergänzt. Weggefallen ist dafür der Abschnitt "Liefertricks". Hier geht es um Telefonmarketing für 

Produkte, die Ihnen trotz Ablehnung zugesandt werden. Im Anschluss wird mit einer Kassenkraft 

eine "Gutschrift" unter Zeitdruck verhandelt. Vom völlig überzogenen Warenpreis wird ein Betrag 

nachgelassen, beispielsweise 400 €. Dafür brauche man aber sofort ein Rückfax mit Stempel und 

Unterschrift. Geschieht dies, haben wir erst mit dieser Gutschift für den Lieferanten einen 

schriftlichen Beweis, dass es ein "Verkaufsgespräch" gegeben habe. Die Anzahl der uns bekannt 

gewordenen Fälle ist stark rückläufig. Sie können dieses Muster ja im Teamgespräch erwähnen. 

Ähnlich wie beim Telefonkartenbetrug ist das gewünschte Verhalten sehr schnell erklärt: Keiner 

gibt Erklärungen für die Tankstelle ab. Das macht allein Chef/Chefin. 

 

 

Jahresinventur 
 

Dieses Thema sollte jetzt erledigt sein. Bitte senden Sie die Unterlagen an uns. Wir beginnen noch 

im Januar 2020 damit, Sie freundlich an die Abgabe zu erinnern. Nicht wir brauchen diese Zahlen, 

sondern Sie. Fehlende Inventuren zaubern nur beim Betriebsprüfer ein Lächeln in das Gesicht, denn 

er ist in fünf Minuten mit Ihrer Prüfung fertig. Das gibt pro Minute 10.000 € Mehrsteuern, die wir 

nicht wegzaubern können.  

Schon deshalb wird Ihnen der WOTAX-Außendienst im Januar / Februar förmlich auf die Nerven 

gehen, damit diese Zahlen vorliegen. Denn Jahresinventuren werden nicht besser, wenn sie ein 

bisschen liegenbleiben. Auch können wir das nicht mit Inventuren auf den 31. März 2020 heilen. 

Steuerrechtlich ist zeitnah zu zählen. Zeitnah ist +/- 10 Tage um den 31.12. herum. Im Handelsrecht 

mag dies anders aussehen. Weh tun werden allein die steuerrechtlichen Regelungen. 

 

 

 

Wenn ich jemanden seufzen höre, "Das Leben ist hart", frage ich mich 

immer, "Im Vergleich wozu"?  
Sydney J. Harris, amerikanischer Journalist 
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Dies & Das 
 

Einzweck- oder Mehrzweck-Gutscheine im Waschstraßengeschäft? 
 

In der Dezemberausgabe des Fachmagazins "Die 
Autowäsche" wird über "Gutscheine im 

Waschgeschäft" gesprochen. WOTAX erklärt den Unterschied zwischen "Einzweck-
Gutscheinen" und "Mehrzweck-Gutscheinen" sowie die steuerrechtlichen Folgen bei 
Umstellung vom Altsystem auf Sofortbesteuerung der Umsatzsteuer. 
Nachzulesen auch auf www.wotax.de/aktuelles. 
 
 

BTG-Waschkongress am 4./5. November 
 

Wotax trägt zu den aktuellen Themen der Branche 
vor. Im Themenmix die "Mehrzweck-Gutscheine" 
(siehe Ausgabe November dieses Info-Briefes), 
Änderungen im Kassengesetz sowie die 

Verfahrensdokumentation, die bereits ab 1.1.2015 gesetzliche Pflicht ist. 
 

 
 

Mehr hierzu unter www.wotax.de/aktuelles 
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